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Stadt Hitzacker (Elbe) 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (14/0351/2019) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 05.08.2019 

Sachbearbeitung:  Frau Scharf , FD Schulen, Jugend, Freizeit 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Ausschuss für Tourismus, AZH sowie Jugend, Soziales und 
Kultur des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe) 

 Vorberatung  

Verwaltungsausschuss der Stadt Hitzacker (Elbe)  Entscheidung  

 

 
Antrag der Schützengilde von 1395 zu Hitzacker (Elbe) e.V. zur Übernahme der 
Beschilderungskosten anlässlich des Schützenfestes und des Kinderschützenfestes 2019 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Hitzacker (Elbe) übernimmt die tatsächlichen Kosten für die Beschilderung anlässlich des 
jährlichen Schützenfestes bis zu einer Höhe von 500 € beginnend mit dem Jahr 2019.  
 
 
 
Sachverhalt: 
Die Schützengilde von 1395 zu Hitzacker (Elbe) e.V. beantragt die Übernahme der Kosten für die 
Beschilderung des Schützenfestes 2019 in Höhe von 500,00 € durch die Stadt Hitzacker (Elbe). 
Durch den Wegfall der Begleitung durch die Polizei und gestiegener Sicherheitsbestimmungen ist der 
Aufwand an Beschilderung stark angestiegen. Die Schützengilde beauftragt den Eigenbetrieb Kommunale 
Dienste mit der Ausführung. 
Die Stadt Dannenberg (Elbe) unterstützt die Gilde Dannenberg (Elbe) hier seit Jahren. 
 
Im Jahr 2019 sind für diese Unterstützung keine finanziellen Mittel im Haushalt eingeplant, sodass nur durch 
Einsparung in einer anderen Kostenstelle ein Zuschuss ermöglicht werden kann. Auf der Kostenstelle 
26200110100 Konzerte/Musikpflege (Gesamtansatz 11.000 €) sind noch 1.000 € (für Musikveranstaltungen 
für Kinder und Jugendliche) vorhanden. 
 
Sofern es eine jährliche Bezuschussung geben soll, ist ab dem Haushaltsjahr 2020 auf der Kostenstelle 
28100110400 Heimatpflege die Summe bereitzustellen. 
 
In den vergangenen Jahren wurde der Ansatz der Kostenstelle Konzerte/Musikpflege nicht ausgeschöpft, 
sodass eine Reduzierung des Ansatzes um 500 € denkbar wäre.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

 Die Finanzierung für 2019 erfolgt durch vorhandene Mittel aus der Kostenstelle 26200110100 

 Die Finanzierung ab 2020 erfolgt durch Ansatzreduzierung oder zusätzlicher Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln  

 
 
 
Anlagen: 

 Antrag der Schützengilde  
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